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Text 

Artikel 38 

(1) Soweit der Empfangsstaat nicht zusätzliche Vorrechte und Immunitäten gewährt, genießt ein 
Diplomat, der Angehöriger dieses Staates oder in demselben ständig ansässig ist, Immunität von der 
Gerichtsbarkeit und Unverletzlichkeit lediglich in bezug auf seine in Ausübung seiner dienstlichen 
Tätigkeit vorgenommenen Amtshandlungen. 

(2) Anderen Mitgliedern des Personals der Mission und privaten Hausangestellten, die Angehörige 
des Empfangsstaats oder in demselben ständig ansässig sind, stehen Vorrechte und Immunitäten nur in 
dem vom Empfangsstaat zugelassenen Umfang zu. Der Empfangsstaat darf jedoch seine Hoheitsgewalt 
über diese Personen nur so ausüben, daß er die Mission bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht 
ungebührlich behindert. 


